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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat 

 

Tierpark Bern; Gesamterneuerungswahl der Tierparkkommission 

 

 

Am 18. Mai 2014 wurde das Reglement über den Tierpark Dählhölzli (Tierparkreglement; TPR; 

SSSB 152.08) von den Stimmberechtigten angenommen, welches Grundlage für diesen Wahlan-

trag bildet. Mit SRB 2014-324 vom 14. August 2014 wählte der Stadtrat erstmals die gemäss Arti-

kel 12 TPR durch ihn zu bestimmenden Mitglieder. 

 

Tierparkreglement 

 

Das Tierparkreglement hält für die Tierparkkommission unter Artikel 12 Folgendes fest: 

 

Art. 12   Tierparkkommission 
1 Der Tierparkkommission obliegen die strategische Planung des Tierparks und die gesamtstädti-

sche Koordination. Sie bereitet Gemeinderatsanträge zuhanden der zuständigen Direktion vor. Sie 

fasst Beschlüsse in ihrem Kompetenzbereich gemäss den Artikeln 7, 8 Absatz 2 und 9 und ist ver-

antwortlich für die Gesamtplanung, den Geschäftsbericht sowie die Rechenschaftsablage. 

2 Der Tierparkkommission gehören an  

a. von Amtes wegen:  

- das für den Tierpark zuständige Gemeinderatsmitglied (Präsidium) sowie ein weiteres vom 

Gemeinderat zu bestimmendes Mitglied 

- die Tierparkdirektorin bzw. der Tierparkdirektor  

- die Leiterin bzw. der Leiter von Immobilien Stadt Bern  

- der Finanzverwalter bzw. die Finanzverwalterin  

b. je eine vom Gemeinderat gewählte Vertretung  

- des Tierparkvereins oder der Seelhoferstiftung  

- der Stiftung BärenPark 

- der Burgergemeinde Bern  

c. drei vom Stadtrat gewählte Mitglieder.  

 
3 Weitere Vertreter/innen der Verwaltung, der Sponsoren/innen sowie externe Zoofachleute können 

als beratende Mitglieder beigezogen werden. 

 
4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Kommissionenreglements  und der Kommissionenver-

ordnung. 

 

Artikel 12 Absatz 4 verweist auf das Kommissionenreglement und die Kommissionenverordnung. 

Demnach werden u.a. Amtsdauer, Entschädigungen u.d.g.m. danach ausgerichtet. 
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Wahl 2014 

 

Mit Beschluss vom 4. Juni 2014 nahm der Gemeinderat zur Kenntnis, dass die folgenden Perso-

nen von Amtes wegen der Tierparkkommission angehören: 

 

- Gemeinderat Reto Nause, Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie 

- Prof. Dr. med. vet. Bernd Schildger, Direktor Tierpark Dählhölzli und BärenPark 

- Fernand Raval, Leiter Immobilien Stadt Bern 

- Daniel Schaffner, Finanzverwalter. 

 

Gleichzeitig wählte er als zweites vom Gemeinderat zu bestimmendes Mitglied Gemeinderätin 

Franziska Teuscher, Direktorin für Bildung, Soziales und Sport. 

 

Ebenfalls wählte er als Vertretungen des Tierparkvereins, der Stiftung BärenPark und der Burger-

gemeinde Bern folgende Personen: 

 

- Tierparkverein: Erika Siegenthaler 

- Stiftung BärenPark: Urs Berger 

- Burgergemeinde Bern: Henriette von Wattenwyl 

 

Mit SRB 2014-324 vom 14. August 2014 wählte der Stadtrat erstmals die gemäss Artikel 12 TPR 

durch ihn zu bestimmenden Mitglieder: 

 

- Martin Krebs, SP, Stadtrat 

- Ursina Schiltknecht, SP 

- Rudolf Friedli, SVP, Stadtrat. 

 

Wahl 2017 

 

Anlässlich der Parteipräsidienkonferenz vom 2. Februar 2017 wurde die definitive Sitzverteilung 

beschlossen. Für die Tierparkkommission ergaben sich keine Änderungen. Weiterhin hat die SP 

Anspruch auf zwei und die SVP Anspruch auf einen Sitz. 

 

Mit Email vom 23. Februar 2017 bestätigte Daniel Weber, Ratssekretär, gegenüber der Direktion 

für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE), dass die Nominationen für die Tierparkkommission für 

die Legislatur 2017 - 2020 deckungsgleich mit den bisherigen Tierparkkommissionsmitgliedern 

seien. Für die SP stellen sich somit Stadtrat Martin Krebs sowie Ursina Schiltknecht, SP zur Verfü-

gung. Für den Sitz der SVP ist wiederum Stadtrat Rudolf Friedli nominiert. 

 

Entsprechend dieser Ausgangslage sind - sofern der Stadtrat den Anträgen folgt - keine Änderun-

gen in der Zusammensetzung der Tierparkkommission vorgesehen, weshalb die Gesamterneue-

rungswahl beantragt wird. 
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Gesamterneuerungswahl 2017 

 

Artikel 12, Absatz 2, Litera a: von Amtes wegen 

Von Amtes wegen gehören folgende Personen der Tierparkkommission an und wurden mit Be-

schluss vom 1. März 2017 vom Gemeinderat bestätigt, bzw. gewählt: 

 

Art. 12 Wer 

das für den Tierpark zuständige Gemeinde-

ratsmitglied (Präsidium) 

Gemeinderat Reto Nause, Direktor für Sicherheit, 

Umwelt und Energie 

sowie ein weiteres vom Gemeinderat zu be-

stimmendes Mitglied 

Gemeinderätin Franziska Teuscher, Direktorin 

für Bildung, Soziales und Sport 

die Tierparkdirektorin bzw. der Tierparkdirek-

tor 

Prof. Dr. med. vet. Bernd Schildger, Direktor 

Tierpark Dählhölzli und BärenPark 

die Leiterin bzw. der Leiter von Immobilien 

Stadt Bern 

Fernand Raval, Leiter Immobilien Stadt Bern 

der Finanzverwalter bzw. die Finanzverwalte-

rin  
Daniel Schaffner, Finanzverwalter 

 

Artikel 12, Absatz 2, Litera b: je eine vom Gemeinderat gewählte Vertretung 

Folgende Personen wurden vom Gemeinderat mit Beschluss vom 1. März 2017 gewählt: 

 

Art. 12 Wer Bemerkung 

des Tierparkvereins oder der 

Seelhoferstiftung  

Erika Siegenthaler, Nieder-

bottigenweg 89, 3018 Bümpliz 

Frau Siegenthaler ist Präsi-

dentin des Tierparkvereins. 

der Stiftung BärenPark Urs Berger, Die Mobiliar Ver-

sicherungen und Vorsorge, 

Bundesgasse 35, 3001 Bern 

Herr Berger ist Mitglied des 

Stiftungsrats der Stiftung 

BärenPark sowie Verwal-

tungsratspräsident der Mo-

biliar (Holding AG). 

der Burgergemeinde Bern Henriette von Wattenwyl, 

Burgergemeinde Bern, Amt-

hausgasse 5, Postfach 234, 

3000 Bern 7 

Frau von Wattenwyl ist Bur-

gergemeindeschreiberin. 

 

Artikel 12, Absatz 2, Litera c: drei vom Stadtrat gewählte Mitglieder 

Die drei politischen Vertreterinnen und Vertreter sind durch den Stadtrat zu wählen. Die Fraktions-

präsidienkonferenz hat am 2. Februar 2017 den Verteilschlüssel für die drei Kommissionssitze 

festgelegt. Demnach hat die SP zwei Sitzansprüche und die SVP einen. Der Gemeinderat hat an 

seiner Sitzung vom 1. März 2017 von folgenden Nominationen Kenntnis genommen: 

 

Art. 12 Wer 

drei vom Stadtrat gewählte Mitglieder Martin Krebs, SP, Stadtrat, Erlacherstrasse 16a, 3012 

Bern 

 Ursina Schiltknecht, SP, Nussbaumstrasse 52, 3006 

Bern 

 Rudolf Friedli, SVP, Stadtrat, Somazzistrasse 7, 3008 

Bern 

 
 
  



  Seite 4/4 

Artikel 5 Kommissionenreglement 

 

Artikel 5 des Reglements vom 17. August 2000 über die Kommissionen der Stadt Bern (Kommissi-

onenreglement; KoR; SSSB 152.21) hält unter Absatz 2 fest: Jedes Geschlecht ist zu mindestens 

30 Prozent vertreten. 

 

Mit den durch den Gemeinderat getätigten Wahlen beträgt die Geschlechterquote 63.5 % Männer 

(5) und 37,5 % Frauen (3). Mit den drei vorgeschlagenen Kandidaten aus dem Stadtrat (2 Männer 

sowie 1 Frau) beträgt diese 58,3 % Männer (7) und 41,6 % Frauen (4). Damit wird Artikel 5 des 

Kommissionenreglements Rechnung getragen. 

 

 

Antrag 

 

Der Stadtrat wählt die folgenden nominierten Mitglieder in die Tierparkkommission: 

 

- Martin Krebs, SP, Erlacherstrasse 16a, 3012 Bern 

- Ursina Schiltknecht, SP, Nussbaumstrasse 52, 3006 Bern 

- Rudolf Friedli, SVP, Stadtrat, Somazzistrasse 7, 3008 Bern 

 

 

Bern, 1. März 2017 

 

 

Der Gemeinderat 

 

 

 

 

 


